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RS OGH 1962/1/10 1Ob388/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.01.1962

Norm

ABGB §841

ABGB §843

Rechtssatz

Keine Naturalteilung einer Bauparzelle zum Nutzen eines der Miteigentümer, der zugleich auch Grundnachbar ist, und

der die Zuweisung eines an sein Grundstück angrenzenden, seinem Anteil entsprechenden Grundanteiles erreichen

will, obwohl die Naturalteilung als solche untunlich ist.
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